
 

 

1) Anlagen unter der Strafse.

Die nachfolgenden Betrachtungen werden fich hauptfächlich nur auf die

Schwemm-Canäle beziehen; das Allerwichtigf‘te über deren Form undl Conftruction,

fo wie über den Anfchlufs der Leitungen von den Strafsen und aus den Häufern

ift bereits in Theil III, Band 5 (in Abfchn. 5, B, Kap. 8, unter b) geifagt.

Um Canäle revidiren und Ausbefferungen daran vornehmen zru können, an

Strafsenkreuzungen und Vereinigungspunkten verfchiedener Canalftreccken, an den

Punkten, von denen aus die Spülung ftattfinden foll etc., werden Einfteeig—, Revifions-

und Spülfchächte angeordnet. Die Rohr-Canäle werden von Schacht zu Schacht in

geraden Linien verlegt, damit fie behufs Feftf’rellung ihrer richtigen Lage und Rein-

haltung durchleuchtet werden können. If’c es nöthig, zwifchen zwei Einflteigefchächten,

deren Abf’tand gewöhnlich 60 bis 100m beträgt, die Canallinie zu kmicken, fo wird

auf dem Knickpunkte ein Lampenfchacht angebracht; auch ordnet man wohl Lampen-

fchächte, d. h. Standrohre, in denen man ein Licht hinunterlaffen kann, zwifchen

je zwei Einf’teigefchächten an, wenn man deren Abftand aus Sparfamkeitsrückfichten

vergrößert.

Die bereits erwähnten Spüleinrichtungen hier näher zu befchreiben, würde zu

weit führen; die einfchlägigen Sonderfchriften geben hierüber die erwünfchte Aus-

kunft. Das Gleiche gilt bezüglich der Strafseneinläufe oder Sinkkaften (Gullz'es), in

welche das Strafsenwaffer zunächft einfliefst und die (mittels Senkfchächten und

Wafferverfchlüffen) fo einzurichten find, dafs die Sinkf’toffe zurückbehalten werden

und die Luft des Strafsen-Canals auszutreten verhindert ift. Die gewöhnliche Lage

diefer Eiiiläufe if’t in der Sohle der Strafsenrinne neben der erhöhten Bordfchwelle

des Bürgerf‘ceiges; in engen Strafsen jedoch zieht man es vor, den Sinkkaf’ten unter

den Bürgerf’teig zu fetzen und einen feitlichen Einlauf in der Bordfchwelle anzu-

bringen.

Da die unterirdifchen Canäle möglichft auch alle Kellerfohlen entwäffern follen,

fo mufs man für den (unter Umitänden angef’tauten) Canal-Wafferfpiegel wenigftens

3,0 m Tiefe unter der Strafsenoberfiäche verlangen; fomit kommt die Sohle in der

Regel mindeftens auf 3,5 bis 4,0 m Tiefe zu liegen (vergl. auch Art. 457, S. 318).

Der Canal wird meiftens in der Mitte der Strafse angeordnet (Fig. 540). "In

Strafsen von mehr als etwa 20m Breite pflegt man zwei Canäle unter die Bürger-

f’ceige zu legen, um die Länge der Anfchlufsrohre und das Aufbrechen der Strafse

zu vermindern; befonders in folchen Fällen, wo man grofsen Werth darauf legt,

dafs bei Ausführung der Häuferanfchlüffe

Fig' 54°' & das nachträgliche Aufbrechen des Fahr-

\
\ dammes vermieden werde, empfiehlt [ich

....1a‚a diefe Anordnung (Fig. 541).

Die Ausführung des Canalnetzes

kann fehr befchwerlich werden und er;

fordert grofse Aufmerkfamkeit, wenn

diefelbe nach dem Gas- und Waffer—

Rohrnetz ausgeführt wird, wie dies in

alten Stadttheilen leider die Regel if‘c.

Wie fchon in Art. 457 (S. 320) gefagt
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wurde, fit in folchen

Fällen der Abf’cand der

Canallinie von den höher

liegenden Rohren, um

Brüche und Betriebsflö-
rungen zu vermeiden, mög—

lichf’c grofs und der

Unterfahrungswinkel mög-

lichft rechtwinkelig zu

nehmen.

 

2) Anlagen über der Strafse.

Ritz“ Die in der iStrafsenoberfläche oder über derfelben befindlichen Theile der

' fiädtifchen Entwäfferungs-Anlag'en find: die offenen und gefchloffenen Rinnen, die

Einläufe, die Schachtabdeckungen und die Lüftungs-Einrichtungen des Canalnetzes,

Die Strafsenrinnen find hohl (Fig. 542 u. 543) oder flach (Fig. 544). Bei fehr fchwach

gewölbten Strafsen (z. B. Afphaltf’crafsen) fällt die Rinne ganz weg, indem die Ober-

fläche des Fahrdammes unmittelbar an die Bordfchwelle des Bürgerf’ceiges anftöfst

(Fig. 548). Hohlrinnen neben den erhöhten Bürgerf’ceigen nach Fig. 543 find zwar

noch vielfach vorhanden, aber wegen der Unbequemlichkeiten für den Verkehr ver-

werflich. Es iPc zweckmäfsig, die

  

   

aus Pflaf’cerf’ceinen gebildeten Rin- Fig. 542.
/nen nicht einfach in Sand, fondern ‘ „\\ , \

in hydraulifchem Mörtel anzufetzen „\ ‘
oder die Fugen mit folchem flüffi—

gen Mörtel oder beffer mit Afphalt-

pech auszugiefsen. Fig— 543-

In uncanalifirten Städten oder

Stadttheilen find Hohlrinnen auch

an Strafsenkreuzungen und Straßen—

abzweigungen nicht zu vermeiden;

fie find für den Verkehr [ehr Fig— 544.

ftörend und follten defshalb je

eher je lieber durch unterirdifche

Entwäfferung entbehrlich gemacht

werden. Mangels der letzteren

werden die Querrinnen wohl durch

Steinwände eingefafft und mit Fig. 545-
Stein-‚ Holz- oder Gufseifenplatten

überdeckt; daffelbe gefchieht oft

mit den Längsrinnen, welche die

Einfahrt in Thorwege behindern.

Aber alle diefe Rinnf’ceinbrücken _

find für den Verkehr und Waffer- Flg' 546'

abzug unerwünfchte Einrichtungen;

bei der Ausführung der Canali- _>„„;‚ ‚

fation fallen fie fort. Strafsenrinnen.

 

 

 

 

 


